
 

Verfassungsrechtliche Vorgaben für die Schuldenbremse 

 

I. Artikel 109 Absatz 3 Grundgesetz 

(1) … 
(2) … 
(3) Die Haushalte von Bund und Ländern sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten 
auszugleichen. Bund und Länder können Regelungen zur im Auf- und Abschwung 
symmetrischen Berücksichtigung der Auswirkungen einer von der Normallage abweichenden 
konjunkturellen Entwicklung sowie eine Ausnahmeregelung für Naturkatastrophen oder 
außergewöhnliche Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die 
staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, vorsehen. Für die Ausnahmeregelung ist 
eine entsprechende Tilgungsregelung vorzusehen. Die nähere Ausgestaltung regelt für den 
Haushalt des Bundes Artikel 115 mit der Maßgabe, dass Satz 1 entsprochen ist, wenn die 
Einnahmen aus Krediten 0,35 vom Hundert im Verhältnis zum nominalen 
Bruttoinlandsprodukt nicht überschreiten. Die nähere Ausgestaltung für die Haushalte der 
Länder regeln diese im Rahmen ihrer verfassungsrechtlichen Kompetenzen mit der 
Maßgabe, dass Satz 1 nur dann entsprochen ist, wenn keine Einnahmen aus Krediten 
zugelassen werden. 
 

II. Artikel 131a Bremer Landesverfassung 

(1) Einnahmen und Ausgaben sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten 
auszugleichen. 
(2) Bei einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung sind die 
Auswirkungen auf den Haushalt im Auf- und Abschwung symmetrisch zu berücksichtigen. 
(3) Im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der 
Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, 
kann von den Vorgaben der Absätze 1 und 2 aufgrund eines Beschlusses der Mehrheit der 
Mitglieder der Bürgerschaft abgewichen werden. Im Falle der Abweichung von den Vorgaben 
des Absatzes 1 ist der Beschluss mit einer Tilgungsregelung zu verbinden. 
(4) Die Aufnahme von Krediten sowie die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder 
sonstigen Gewährleistungen, die zu Ausgaben in künftigen Rechnungsjahren führen können, 
bedürfen einer der Höhe nach bestimmbaren Ermächtigung durch Gesetz. 
(5) Einnahmen aus Krediten im Sinne von Absatz 1 entstehen dem Land auch dann, wenn 
Kredite von juristischen Personen, auf die das Land aufgrund Eigentums, finanzieller 
Beteiligung, Satzung oder sonstiger Bestimmungen, die die Tätigkeit des Unternehmens 
regeln, unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, im Auftrag 
des Landes und zur Finanzierung staatlicher Aufgaben aufgenommen werden und wenn die 
daraus folgenden Zinsen und Tilgungen aus dem Landeshaushalt zu erbringen sind. 
(6) Näheres, insbesondere die Bereinigung der Einnahmen und Ausgaben um finanzielle 
Transaktionen und das Verfahren zur Berechnung der Vorgaben der Absätze 1 und 2 unter 
Berücksichtigung der konjunkturellen Entwicklung auf der Grundlage eines 
Konjunkturbereinigungsverfahrens sowie die Kontrolle und den Ausgleich von Abweichungen 
von diesen Vorgaben, regelt ein Gesetz. 


